
 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  06/2017   1 

AUSGABE 06/2017 
27.05.2017 

JAHRGANG 32 
 

Amts- und 
Mitteilungsblatt 

der Marktgemeinde Flachslanden 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wertvolle Landschaftspflegefläche am Sonnensee  



 

 
2      Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  06/2017 

 

 
 

 

Probealarm der Sirenen mit  
Funksteuerung 
Samstag, 24.06.2017, zwischen 11:05 und 11:20 Uhr 
 

Abfallbeseitigung 
Papiertonne 
Mittwoch, 07. Juni 2017 
Freitag, 07. Juli 2017 

Gelber Sack 
Donnerstag, 01. Juni 2017 
Montag, 10. Juli 2017 

Restmüll 
Montag, 29. Mai 2017 
Montag, 12. Juni 2017 
Montag, 26. Juni 2017 

Biomüll 
Freitag, 09. Juni 2017 
Donnerstag, 22. Juni 2017 
Donnerstag, 06. Juli 2017 
 

Wertstoffhof 
Jeden Samstag von 09.30 bis 11.30 Uhr. 
 
 

Bitte beachten Sie: 
Der Wertstoffhof hat am Samstag, 17. Juni 2017 ge-
schlossen. 
 

 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
.ŀǳǎŎƘǳǘǘ ƛƴ YƭŜƛƴƳŜƴƎŜƴ ōƛǎ м ŎōƳ όαƴƻǊƳŀƭŜǊά ƻπ
der gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, zu 
den üblichen Öffnungszeiten (Samstag von 09.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   нрΣлл ϵ 
   ½ cbm   мнΣрл ϵ 
   Kleinstmenge    рΣлл ϵ 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   слΣлл ϵ 
½ cbm  олΣлл ϵ 
Kleinstmenge  млΣлл ϵ 

 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

Á Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
Á Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
Á Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
Á Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
Gartenabfälle können jeden Samstag von 15.00 bis 

16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hochstraße ge-
bracht werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   фΣрл ϵ 
½ cbm   рΣлл ϵ 
Kleinstmenge  нΣрл ϵ 

 

Fundsachen 
Á Geldschein 
Á Autoschlüssel Lancia, Wolfsgruben  
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Der Markt Flachslanden hat die Haushaltssatzung für 
das Jahr 2017 erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 01. Januar 2017 in Kraft. Der Haushaltsplan mit 
Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern vom 29.05.2017 bis 
einschließlich 06.06.2017 öffentlich auf. 
 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist in der Ge-
meindeverwaltung, Schulstraße 2, 91604 Flachslan-
den niedergelegt. Einsichtsmöglichkeit während der 

mailto:hans.henninger@flachslanden.de
mailto:poststelle@flachslanden.de
mailto:karin.zink@flachslanden.de
mailto:gabriele.kuhn@flachslanden.de


 

 

           Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  06/2017   3 

Dauer der öffentlichen Auslegung besteht innerhalb 
der allgemeinen Öffnungszeiten. 
 

Flachslanden, 27.05.2017  
 

Henninger 
Erster Bürgermeister 
 

Haushaltssatzung 
 

des Marktes Flachslanden (Landkreis Ansbach) für 
das Haushaltsjahr 2017 
 

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung er-
lässt der Markt Flachslanden folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt.  
 

Er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnah-
men und Ausgaben mit    4.026.500,-- ϵ 
 

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit      3.620.700,-- ϵ  
 

ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 0,-- ϵ festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  a) für die land- und forstwirtschaftli- 
    chen Betriebe (A)       = 550 v.H. 

 b) für die Grundstücke (B) = 550 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer        = 320 v.H. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 250.000,-- ϵ festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 
in Kraft. 
 

Flachslanden, 18.04.2017 
Markt Flachslanden 
 

Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Festsetzung und Entrichtung der Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2017 

 

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuer-
bescheide für das Jahr 2017 wird hiermit gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (BGBl. I, Seite 965), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2017 in gleicher 
Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. 
 

Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, die keinen 
Grundsteuerbescheid für 2017 erhalten, im Kalender-
jahr 2017 die gleiche Grundsteuer wie im Kalender-
jahr 2016 zu entrichten haben. Für diese treten mit 
dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an die-
sem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für das Jahr 
2017 zugegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu ¼ 
ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11.2017, vorbehaltlich einer anderen getroffenen 
Regelung, fällig. Die Grundsteuerbescheide und die 
Begründung hierzu können beim Markt Flachslanden, 
Schulstr. 2, 91604 Flachslanden, eingesehen werden. 
 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei 
Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als be-
kannt gegeben. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Wider-
spruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage er-
hoben (siehe 2.) werden, schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen

 
Form. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektro-
nischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). Kraft 
Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.  
 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird  
 

ist der Widerspruch einzulegen beim  
 

Markt Flachslanden,  
Schulstraße 2, 91604 Flachslanden 

 

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschie-
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den werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht Ansbach, Postfachanschrift: Post-
fach 616, 91511 Ansbach, Postanschrift: Promenade 
24 ς 28, 91522 Ansbach erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist.  
 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird  
 

ist die Klage bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, Pro-
menade 24 ς 28, 91522 Ansbach, Postfach 616, 
91511 Ansbach  

 

zu erheben. 
 

Markt Flachslanden  
Flachslanden, 27.05.2017  
 

Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
 
 

Gestattungen nach § 12 
Abs. 1 Gaststättengesetz (GastG) 
 

Für Vereinsfeste und sonstige gestattungspflichtige 
Veranstaltungen 
 

Im Gestattungsverfahren nach § 12 GastG ist das Ju-
gendamt und die Polizei sowie sonstige öffentliche 
Stellen zwingend zu beteiligen. 
 

Es ist deshalb erforderlich, dass für Vereinsfeste und 
sonstige gestattungspflichtige Veranstaltungen, bei 
denen alkoholische Getränke zum Ausschank kom-
men, mindestens vier Wochen vor dem Veranstal-
tungstermin der Gestattungsantrag beim Markt 
Flachslanden zu erfolgen hat. Zusätzlich ist vom An-
ǘǊŀƎǎǘŜƭƭŜǊ ŜƛƴŜ α/ƘŜŎƪƭƛǎǘŜ ŦǸǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭπ
tungen auszufüllen, die an der Polizeiinspektion wei-
tergegeben wird. Falls der Antrag nicht rechtzeitig 
eingeht, kann eine Gestattung evtl. nicht erteilt wer-
den. 
 

Ihr Bürgerbüro 
 
 

Lärmaktionsplanung des  
Eisenbahn-Bundesamtes 
 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat mit der Erstellung des 
Lärmaktionsplanes für alle Haupteisenbahnstrecken 
des Bundes begonnen.  
 

Ab sofort ist unter der Adresse www.laermaktions-
planung-schiene.de die Informationsplattform des Ei-
senbahn-Bundesamtes zur Lärmaktionsplanung im 
Internet erreichbar. Die betroffenen Bürger werden 

gebeten Ihre Anliegen nicht über die Gemeindever-
waltung sondern direkt an das Eisenbahn-Bundes-
amt zu richten. 
  

Im Rahmen dieser Lärmaktionsplanung wird am 30. 
Juni 2017 die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteili-
gung beginnen. Bis zum 25. August 2017 hat die Öf-
fentlichkeit dann die Gelegenheit, sich an der Lärm-
aktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes zu be-
teiligen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen 
und auf diese Weise ein möglichst repräsentatives 
Bild zu erhalten, möchten wir Sie darum bitten, die 
Informationen zum Beteiligungsverfahren innerhalb 
Ihres Netzwerkes weiterzuleiten. Denkbar ist zum 
Beispiel die Ansprache des Themas im Rahmen von 
Sitzungen und Diskussionen, ein Aushang an geeigne-
ter Stelle oder auch die direkte Weiterleitung dieser 
E-Mail. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. 

  

Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung: 
 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet in zwei zeitlich 
getrennten Phasen statt. Das Eisenbahn-Bundesamt 
bietet hierzu eine Informations- und Beteiligungs-
plattform im Internet an, die über die folgende Ad-
resse erreichbar ist: www.laermaktionsplanung-
schiene.de 
 

Alternativ hierzu können Beteiligungen auch per Post 
an die Redaktion Lärmaktionsplanung, Postfach 
601230 in 14412 Potsdam geschickt werden. Der vom 
Eisenbahn-Bundesamt hierfür vorbereitete Fragebo-
gen kann vom 30. Juni 2017 an über die angegebene 
Internetadresse heruntergeladen oder postalisch 
über obenstehende Adresse angefordert werden. Die 
Informationsplattform zur Lärmaktionsplanung des 
Eisenbahn-Bundesamtes steht Ihnen ab sofort zur 
Verfügung. Die Anwendung zur aktiven Beteiligung 
wird jeweils rechtzeitig zum Start der Öffentlichkeits-
beteiligungsphasen zusätzlich zum Informationsan-
gebot freigeschaltet. 
  

Hintergründe und Inhalt der Öffentlichkeitsbeteili-
gung: 
 

Unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt das Ei-
senbahn-Bundesamt alle fünf Jahre einen Lärmakti-
onsplan für die Haupteisenbahnstrecken des Bundes. 
Ziel der Lärmaktionsplanung ist die Regelung von 
Lärmproblemen und Lärmauswirkungen. Eine Haupt-
eisenbahnstrecke ist ein Schienenweg mit einem Ver-
kehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zügen pro 
Jahr. Die gesetzlichen Regelungen finden sich in § 47 
lit. a-f Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
  

Weitere Informationen und Fragen: 
 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
folgender Adresse: www.laermaktionsplanung-
schiene.de  

http://www.laermaktionsplanung-schiene.de/
http://www.laermaktionsplanung-schiene.de/
http://www.laermaktionsplanung-schiene.de/
http://www.laermaktionsplanung-schiene.de/
http://www.laermaktionsplanung-schiene.de/
http://www.laermaktionsplanung-schiene.de/
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Fragen können Sie an das Eisenbahn-Bundesamt un-
ter lap@eba.bund.de oder postalisch mit dem Stich-
ǿƻǊǘ α[ŅǊƳŀƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴǳƴƎά ŀƴ ŘƛŜ ½ŜƴǘǊŀƭŜ ƛƴ .ƻƴƴ 
richten. 
  

Eisenbahn-Bundesamt 
Heinemannstraße 6 
D-53175 Bonn 
  

Tel.: +49 (0)228 9826-0 
E-Mail: lap@eba.bund.de 
Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de 
Internet: www.laermaktionsplanung-schiene.de 
 
 
 
 
 
 

Neue kostenfreie Störungsnummern der 
Main-Donau Netzgesellschaft (Tochter-
unternehmen der N-ERGIE Aktiengesell-
schaft) 
 

Netzkunden können ab sofort bei Störungen der 
Energieversorgung auf die neue, kostenfreien Stö-
rungsnummer der Main-Donau Netzgesellschaft - ein 
Tochterunternehmen der N-ERGIE Aktiengesellschaft 
- zurückgreifen. 
 

Die neue Störungsnummer lautet 0800 234-2500  
 

In der Einführungszeit der neuen Störungsnummer 
bleibt parallel auch die bisher gültige 0180er Stö-
rungsnummer aktiv. 
 

Die Netzleitstelle der Main-Donau Netzgesellschaft 
ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche besetzt. Auch 
an Feiertagen kümmern sich die Mitarbeiter rund um 
die Uhr um die Überwachung der Stromnetze. 
 

Annemarie Endner 
Stellvertretende Pressesprecherin 
Konzernkommunikation 
N-ERGIE Aktiengesellschaft 
 

 

Information zur Modernisierung 
von Mobilfunkstandorten 
 

Die Weiterentwicklung der Mobilfunknetze ist ein dy-
namischer Prozess. Hierzu gehört neben der Planung 
neuer Mobilfunkstandorte auch die stetige Moderni-
sierung der verwendeten System- und Antennen-
technik. Im Zuge einer bundesweiten Maßnahme 
wird die Deutsche Telekom die Technik an fast allen 
Standorten in Deutschland tauschen. 
 

Mit dieser Maßnahme bereitet die Deutsche Telekom 
die Nutzung der in 2015 erworbenen, zusätzlichen 

Mobilfunkfrequenzen vor. Dank der innovativen 
Technik kann künftig der LTE-Dienst im gesamten Fre-
quenzbereich von 700 MHz bis 3,5 GHz dynamisch 
und kundenorientiert genutzt werden. 
 

Bereits im Sommer 2001 schlossen die deutschen 
Mobilfunknetzbetreiber und die Kommunalen Spit-
zenverbände eine Vereinbarung über den Informati-
onsaustausch und die Beteiligung der Kommunen 
beim Ausbau der Mobilfunknetze. Wesentlicher In-
halt dieser Übereinkunft ist, dass die Kommunen 
beim Aus- und Umbau der Netze beteiligt bzw. über 
Änderungen informiert werden. 
 

Da wir davon ausgehen, dass es zu Nachfragen sei-
tens interessierter Bürgerinnen und Bürger kommen 
kann, informieren wir Sie über die Maßnahme vorab. 
Wir tragen damit dem gemeinsamen Ziel einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Betei-
ligten Rechnung, obwohl diese Vorgehensweise den 
Rahmen der getroffenen Vereinbarung überschrei-
tet. Wir halten dies jedoch auf der Basis der bisheri-
gen guten Zusammenarbeit für sinnvoll und zielfüh-
rend.  
 

Der Austausch der System sowie teilweise auch von 
Antennentechnik hat in einigen Gebieten bereits be-
gonnen und soll insgesamt bis Ende 2017 abgeschlos-
sen sein.  
  

Folgende Standorte in Ihrer Kommune sind von den 
Modernisierungsmaßnahmen betroffen: 
 

Á NY7051 Flachslanden 1 - Gemarkung Virnsberg; 
Flurstück 286/1 in 91604 Flachslanden 
Á NY1594 Flachslanden 0 - Ansbacher Str. 26 in 

91604 Flachslanden 
Á NY1649 Oberdachstetten-Hohenau 5 - Gemar-

kung Flachslanden; Flurstück 985 in 91604 
Flachslanden 

 

Durch den Austausch der Technik wird es im Regelfall 
zu einem Ausfall der betroffenen Basisstationen von 
ca. zwei Stunden kommen. Unsere Techniker sind an-
gewiesen die Ausfallzeit so kurz wie möglich zu hal-
ten. Unter günstigen Umständen, können die Nach-
barstationen den Ausfall für eine gewisse Zeit zumin-
dest in Teilbereichen kompensieren. Da wir nicht wis-
sen welche Kunden sich im betroffenen Zeitraum im 
Einzugsgebiet des Mobilfunkstandortes aufhalten, ist 
eine gezielte Information unserer Kunden leider nicht 
möglich. 
 

Gerne stehe ich für Rückfragen unter den unten ge-
nannten Kontaktdaten zur Verfügung. Bitte verwen-
den Sie für Rückfragen per E-Mail folgende E-Mail-
Adresse: karin.ehrhardt@telekom.de. 
 

Karin Ehrhardt 
DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
  

mailto:lap@eba.bund.de
mailto:lap@eba.bund.de
http://www.eisenbahn-bundesamt.de/
http://www.laermaktionsplanung-schiene.de/
mailto:elke.heinemann@telekom.de
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Hochwasser am 29.05.2016 
 

 

Schlusszahlung aus dem Spendentopf 
für die Betroffenen des Hochwasserer-
eignisses vom 29.05.2016 
 

Am 09.05.2017 hat das vom Marktgemeinderat be-
auftragte Gremium zur Verteilung der Hochwasser-
Spenden noch einmal getagt und über die Auszahlung 
der restlichen Spendengelder aus dem gemeindli-
chen Spendentopf entschieden. 
 

Durch eine geringe buchungstechnisch bedingte Än-
derung und drei weitere Spenden, die erst im Jahr 
2017 eingegangen sind, hat sich die Höhe des Spen-
denkontos noch einmal auf нтоΦрутΣфм ϵ leicht er-
höht. Damit ist das Spendenkonto endgültig ge-
ǎŎƘƭƻǎǎŜƴΗ .ƛǎƘŜǊ ǿǳǊŘŜƴ ōŜǊŜƛǘǎ нмлΦонпΣпф ϵ ŀǳǎπ
gezahlt, so dass für die Schlusszahlung noch 
соΦнсоΣпн ϵ zur Verfügung standen. 
 

Folgende Entscheidungen wurden getroffen: 
 

1. Die restlichen Spendengelder sollen streng nach 
den vorgelegten Nachweisen verteilt werden. 
Kostenvoranschläge oder Angebote werden nicht 
berücksichtigt. 

2. Nachträglich nach dem 30.11.2016 eingegangene 
Erstanträge werden nicht mehr berücksichtigt. 

 

Die restlichen Spendengelder wurden deshalb nur an 
diejenigen Antragsteller ausgezahlt, deren aner-
kannte Nachweise eine höhere Summe erreichten als 
die Summe, die bereits an sie ausgezahlt wurde. Mit 
der Schlusszahlung konnte 35,73 % dieser Summe er-
stattet werden. Die Auszahlung erfolgte in der 21. Ka-
lenderwoche, so dass nun die Spendenaktion pünkt-
lich vor dem ersten Jahrestag abgeschlossen werden 
konnte. 
 

 

Borsbach am Abend des 29. Mai 2016 
 

Nachdem die weitaus meisten Nachweise aus Flachs-
landen kamen führt der Hauptort die Verteilung der 
Spendengelder nach Ortsteilen jetzt deutlich an, aber 
auch Borsbach hat deutlich aufgeholt. Zusammenge-
fasst sieht die Verteilung nun so aus: 

Flachslanden: 
131.213,11 ϵ 
Sondernohe: 
усΦтнфΣлф ϵ  
Borsbach, Kellern, Ruppersdorf, Kettenhöfstetten: 
ррΦспрΣто ϵ  
 

Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei allen, 
die eine Spende für die Betroffenen des Hochwassers 
gemacht haben. Es waren viele Großspenden darun-
ter, an deren Spitze auch nach dem Ende der Aktion 
Řŀǎ 9ǊȊōƛǎǘǳƳ .ŀƳōŜǊƎ Ƴƛǘ мрΦллл ϵ ǎǘŜƘǘΦ 9ǎ ǿŀǊŜƴ 
aber auch viele kleinere Spenden von Bürgerinnen 
und Bürgern, Firmen, Vereinen und sogar Schulklas-
sen aus der ganzen Region dabei, über die wir uns ge-
nauso gefreut haben und für die wir genauso dankbar 
sind. Auf unserer Homepage können Bilder von den 
größeren Spendenübergaben weiterhin eingesehen 
werden, die einzelnen Spenden wurden jeweils im 
Mitteilungsblatt veröffentlicht. Jeder einzelne Cent 
wurde an die Betroffenen weitergeleitet. 
 
 

Dank an die Helferinnen und Helfer 
 

 
Aufräumarbeiten in Sondernohe 
 

Ich danke nochmals allen Helferinnen und Helfern, 
die uns in den schweren Stunden während und nach 
der Hochwasserkatastrophe beigestanden und ge-
holfen haben. Dass die Aufräumarbeiten schnell vo-
rangingen und man nach ein paar Tagen bereits fast 
keinen Schutt mehr in den Straßen sah, hat ganz viel 
mit Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn in unse-
ren Ortsteilen und in unserer gesamten Gemeinde zu 
tun. 
 

Was in der Unglücksnacht und in den folgenden Ta-
gen geleistet wurde, ist wirklich unglaublich. Das fing 
an bei den Feuerwehren an, die zum Teil bis Montag-
abend durcharbeiteten. Viele kamen auch in folgen-
den Tagen privat und halfen weiter bei den Aufräum-
arbeiten. Ich habe Kameraden aus Rothenburg, Neu-
sitz, Gebsattel, Colmberg, Weihenzell; Dietenhofen, 
Petersaurach, Oberdachstetten, Leutershausen und 
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Herrieden gesehen. Auch THW-Gruppen aus Rothen-
burg, Feuchtwangen, Dinkelsbühl und Erlangen wa-
ren bei uns im Einsatz. 
 

 

IŜǊǳƳƭƛŜƎŜƴŘŜǎ α¢ǊŜƛōƎǳǘά ǳƴǘŜǊƘŀƭō Ǿƻƴ {ƻƴŘŜǊƴƻƘŜ 
 

Dazu, dass die Aufräumarbeiten schnell vorangingen, 
hat auch beigetragen, dass das Landratsamt Ansbach 
sehr unbürokratisch Schuttcontainer in ausreichen-
der Anzahl zur Verfügung stellte und der Gemeinde 
die Koordination überlies. 
 

 

Zerstörter Hausrat in Borsbach 
 

Herzlich bedanken möchte ich mich auch für die 
schnelle und unbürokratische Soforthilfe des Frei-
staats Bayern in Höhe von 1.500 ϵ ŀƭǎ DǊǳƴŘōŜǘǊŀƎΣ 
нΦрлл ϵ ŦǸǊ {ŎƘŅŘŜƴ ŀƳ IŀǳǎǊŀǘ ǳƴŘ рΦллл ϵ ŦǸǊ ƎŜπ
werbliche oder landwirtschaftliche Schäden. Dass 
Hochwasser-Betroffene in Niederbayern jedoch bes-
sergestellt wurden als unsere Bürger und meist deut-
lich höhere Entschädigungen für gleiche Schäden be-
kommen haben, kann ich auch heute noch nicht 
nachvollziehen. 
 

Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es jetzt zunächst, 
die immer noch vorhandenen Schäden so gut wie 
möglich zu beseitigen. Aktuell finden dazu die Sanie-
rungsarbeiten an den Brücken und dem Bachlauf in 
Sondernohe statt. 
 

Und obwohl wir wissen, dass wir uns gegen solche 
Unwetter wie das vom 29.05.2016 nicht vollständig 

schützen können, wollen wir doch für künftige Extre-
mereignisse so gut wie möglich vorsorgen. Dazu hat 
der Gemeinderat beschlossen, ein Gewässerentwick-
lungskonzept mit einem Integralen Hochwasser-
schutzkonzept aufzustellen. Von den daraus zu ent-
wickelnden Schutzmaßnahmen erwarten wir, dass 
künftige Hochwasserereignisse zumindest abgefe-
dert werden können. Es bleibt zu hoffen, dass dies 
nicht allzu oft nötig sein wird. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 
 
 

 
 

Klaus Büttner als neuer Feldgeschwore-
ner vereidigt 

 

Klaus Büttner aus dem 
Flachsländer Ortsteil 
Rosenbach ist in der 
Sitzung des Gemein-
derats am 18.04.2017 
zum Feldgeschwore-
nen der Gemarkung 
Flachslanden vereidigt 
worden. Bürgermeis-
ter Henninger nahm 
die Vereidigung vor 
und überreichte dem 
Siebener ein Senklot. 

Klaus Büttner folgt seinem Vater Hans Büttner nach, 
der kürzlich verstorben ist. 
 
 

Eröffnung der Sonderausstellung des 
Heimatvereins Flachslanden  
 

Erinnerungskrüge und besondere Bierkrüge ς Unter 
diesem Motto steht eine der beiden diesjährigen 
Sonderausstellungen des Heimatvereins Flachslan-
den: In der ehemaligen Schulscheune hat die Muse-
umsbeauftragte des Vereins, Christa Henninger, rund 
160 verschiedene Bier- und Erinnerungskrüge aus 
dem Gebiet der Marktgemeinde Flachslanden, meist 
aus dem Besitz von Flachsländer Bürgern zusammen-
getragen. Zur Eröffnung hat Flachslandens Altbürger-
meister Erich Meißner in einem Vortrag die Ge-
schichte der Bierkrüge dargestellt. 
 

Die Bierkrüge aus dem Gemeindegebiet Flachslan-
dens waren auch Anlass für Christa Henninger die 
ehemaligen Gaststätten in der Marktgemeinde dar-
zustellen. Bei seinem Zuzug nach Wippenau in den 
1950-er Jahren, so erinnert sich Erich Meißner, gab es 
noch 16 Gastwirtschaften in Flachslanden und den 
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später eingemeindeten Orten, derzeit seien es noch 
sechs. Dieses Wirtshaussterben habe sicherlich viele 
Ursachen, so Meißner, damit verschwinde aber auch 
ein wesentlicher Bestandteil der fränkischen Dorfkul-
tur. 
 

 

Unser Foto zeigt Erich Meißner und Christa Henninger bei der 
tǊŅǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǊ {ƻƴŘŜǊŀǳǎǎǘŜƭƭǳƴƎ α.ƛŜǊƪǊǸƎŜά ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭπ
scheune in Flachslanden. Foto: Biernoth 
 

Erich Meißner, der auch Ehrenmitglied im Heimatver-
ein Flachslanden ist, erinnerte daran, dass schon vor 
rund 3 000 Jahren Bier nachgewiesen sei und auch 
mit dem Braumeister Gambrinus im Umfeld von Karl 
dem Großen im 8. und 9. Jahrhundert Bier eine wich-
tige Rolle als Getränk, aber auch als Nahrungsmittel 

gespielt habe. An-
fänglich wurde der 
Gerstensaft aus Ton-
krügen, später aus la-
sierten Tonkrügen 
getrunken. Als die 
Pest am Ende des 
Mittelalters in Eu-
ropa wütete wurde 
dann verfügt, Le-
bensmittel abzude-
cken, womit auch die 
Bierdeckel im 16. 
Jahrhundert Einzug 
hielten. Nach dem 

30-jährigen Krieg wurden die Bierkrüge aus unter-
schiedlichsten Materialien, wie Ton, Porzellan, Silber 
oder Elfenbein hergestellt und wurden immer mehr 
zu einem Statussymbol. Noch bis in die Zwischen-
kriegszeit, manchmal bis in die 1950-er Jahre hinein, 
hatten Stammgäste in ihren Wirtschaften ihre festen 
Bierkrüge, die nur von ihnen benutzt werden durften.  
 

Schon im 19. Jahrhundert seien, so Meißner, zu be-
sonderen Anlässen Bierkrüge hergestellt worden. 
Dazu gehörten Jubiläen von Vereinen, Reservisten-
krüge, Hochzeitskrüge oder Krüge zu besonderen Er-
eignissen. Aber auch als Mitbringsel oder zur Erinne-
rung wurden Krüge hergestellt und entsprechend be-
schriftet, davon zeugen noch zwei Krüge in der 

Flachsländer Ausstellung, die aus der ehemaligen Ko-
lonie Deutsch-Ostafrika stammen.  
 

Mit in der Ausstellung gezeigt werden aber auch Bier-
kannen, mit denen früher das kühle Bier aus den 
Wirtschaften nach Hause getragen wurde. Abgerun-
det wird die Schau durch zahlreiche Fotos der längst 
aufgelassenen Wirtschaften im Gemeindegebiet und 
die Erinnerung an die Wirte und andere Originale, die 
zu Flachslanden gehört haben.  
 

Neben der Sonderausstellung mit Bierkrügen in der 
Schulscheune, haben die Verantwortlichen des Hei-
matvereins um Christa Henninger eine weitere Son-

derausstellung zu-
sammengestellt, die 
am Sonntag, 21. Mai, 
um 14 Uhr im ehema-
ligen Cafe Selz eröff-
net wurde. Unter 
ŘŜƳ aƻǘǘƻ αYƛƴŘŜǊπ
spielzeug von der 
Großelternzeit bis 
ȊǳƳ 9ƴƪŜƭά Ƙŀǘ 
Christa Henninger 
viele Spielsachen aus 
den vergangenen 
rund einhundert Jah-
ren, die sich in den 
Kellern und den Dä-

chern der Flachsländer Häuser erhalten haben, zu-
sammengetragen. Hier werden, so Henninger, 
schöne Kindheitserinnerungen wach, besonders 
beim Betrachten der Bilder und Fotos, die Vereins-
mitglieder für die Schau zur Verfügung gestellt ha-
ben.  
 

Geöffnet sind beide Sonderausstellungen zu den 
Bauernmärkten in Flachslanden, am Tag des Denk-
mals am 11. September und an den Kirchweihtagen 
im August jeweils von 14 bis 17 Uhr. 
 
 

 
 

Gesellschafterversammlung des NorA-
Bürgerwindparks 
 

NorA-Bürgerwindpark kann auf ein sehr erfolgrei-
ches erstes Betriebsjahr zurückblicken. 
 

Am 26.04.2017 am 31. Jahrestag der Reaktorkata-
strophe von Tschernobyl fand die erste Gesellschaf-
terversammlung der NorA-Bürgerwind GmbH & Co. 
KG nach einem vollständigen Betriebsjahr statt. Hier 
haben sich 210 Bürgerinnen und Bürger, fast aus-
schließlich aus den fünf NorA Gemeinden sowie die 


